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23. Festlegung des Weiterbildungsstudienbeitrages für das 
Masterstudium der Weiterbildung „Osteopathie“ 

Der Weiterbildungsstudienbeitrag für das Masterstudium der Weiterbildung „Osteopathie“ 
wird mit € 12.800,-- festgelegt. 

Für Absolvent_innen des Weiterbildungsprogramms „Osteopathie“ (AEP) wird der 
Weiterbildungsstudienbeitrag für das Masterstudium der Weiterbildung „Osteopathie“ mit 
€ 3.600,-- festgelegt 

24. Festlegung des Weiterbildungsstudienbeitrages für das 
Masterstudium der Weiterbildung „MBA“ 

Der Weiterbildungsstudienbeitrag für das Masterstudium der Weiterbildung „MBA“ in 
Kooperation mit der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Bayern (VWA) wird mit 
€ 18.900,-- festgelegt. 

Univ.-Prof.in Dipl.-Ing.in Dr.in Viktoria Weber 
Rektorin 
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